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1. Krankmeldung: Wie bereits mehrfach veröffentlicht entscheidet nicht 

der Arzt, ob eine Prüfungsunfähigkeit vorliegt, son-
dern das Prüfungsamt. Dazu muss der Arzt sich im 
wesentlichen darauf beschränken, die krankhafte 
Beeinträchtigung zu beschreiben und darzulegen, 
welche Auswirkungen diese auf das Leistungsvermö-
gen während der Bearbeitungszeit hat. Es ist die akute 
Diagnose in verständlicher Sprache anzugeben. Die 
entsprechende Bescheinigung muss unverzüglich, 
spätestens am dritten Tage der Erkrankung, dem Prü-
fungsamt vorgelegt werden. Die Vorlage eines amts-
ärztlichen Attestes kann verlangt werden. 

 
 
2. Einsatz digitaler Medien: Wenn in der Aufgabenstellung nicht anders be-

schrieben, sind Bachelor- und Masterthesen zum 
Abgabetermin als Pläne abzugeben. Die Abgabe 
auf CD oder anderen Datenträgern wird nicht aner-
kannt. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit we-
gen Plotproblemen gegen Ende der Bearbeitungs-
zeit ist kein "wichtiger Grund", der zu einer Verlän-
gerung ausreicht. 
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